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Die Arbeiterschaft in der schweizerischen
Seidenindustrie.

Herr A. Lienhard, Adjunkt des Eidg. Fabrikinspektors des
III. Kreises, veröffentlicht in der „Zeitschrift für schweizerische
Statistik" auf Grund der Erhebungen der Fabrikinspektoren eine
Studie „Zur jüngsten Entwicklung der schweizerischen fabrik-
mäßigen Industrie."

Wir entnehmen diesen Ausführungen zunächst, daß die Ge-
samtzahl der dem 'Fabrikgesetz unterstellten Arbeiter sich im
Jahre 1922 auf 304,339 belaufen hat. Die Zahl ist dem Jahr
1918 (Hochkonjunktur) gegenüber um nicht weniger als 76,831
oder rund 20o/o zurückgegangen und gegenüber dem Friedens-
jähr 1911 um 24,502 oder rund 7o/o.

Die in der Seidenindustrie beschäftigte Arbeiterzahl
weist eine etwas andere Bewegung auf, da es hier wohlweislich
unterlassen würde, in den Zeilen der Kriegskonjunktur die Be-
triebe ungebührlich zu vergrößern oder Neugründungen vorzu-
nehmen. Es ist ferner zu berücksichtigen, daß einer Abnahme
der Arbeiterzahl keineswegs eine Verringerung der Produktions-
möglichkeiten im gleichen Verhältnis gegenüber zu stehen braucht;
in der Seidenindustrie insbesondere ist durch die Erneuerung
und Vervollkommnung der Maschinen usf. eine gegen früher
erhöhte Leistungsmöglichkeit erzielt worden. Bei der Beurteilung
der Arbeiterzahl ist endlich zu berücksichtigen, daß es sich,
wie schon erwähnt, hier nur um die dem Fabrikgesetz unter-
stellten Betriebe handelt, die Hausindustrie also, die in der Seiden-
Stoffweberei zwar nur mehr eine bescheidene, in der Seiden-
Zwirnerei und insbesondere in der Bandweberei jedoch noch eine
ansehnliche Rolle spielt, außerhalb der Erhebungen steht.

Für die gesamte Seidenindustrie stellte sich im Jahr 1922

die Zahl der Betriebe auf 216, die .Zahl der Arbeiter auf 27,500,

gegen 30,266 im Jahr 1918 und 31,537 im Jahr 1911. Im letzten
Jahrzehnt hat demnach die Fabrikarbeiterschaft um ungefähr
13o/o abgenommen. Während in der Seidenindustrie ein Betrieb
im Durchschnitt 126 Arbeiter zählte, stellt sich für die gesamte
schweizerische Fabrikindustrie der Durchschnitt auf 37 Arbeiter.
Die Betriebe der Seidenindustrie gehören demnach zu denjenigen,
die einzeln am meisten Arbeiter beschäftigen.

Von der Gesamtarbeiterschaft werden für das Jahr 1922 als

Jugendliche (14 bis 18 Jahre) 3271 oder 12o/o aufgeführt, gegen
14,4 o/o im Jahr 1918 und 1S u/o im Jahre 1911. Die Zahl der

jugendlichen Arbeiter ist auch bei den übrigen Industrien gegen-
über 1918 zurückgegangen und beträgt heute ungefähr 11 o/o der

gesamten Schweiz, Fabrikarbeiterschaft. Zu dieser Feststellung
bemerkt Herr Lienhard, daß die nicht selten geäußerte Ver-
mutung, als würden die Fabriken die Krisenzeit dazu benützen,
die im Alter etwas vorgerückten Personen in" großem Umfange
durch jugendliche, willigere Arbeitskräfte zu ersetzen, durch die

vorstehenden Zahlen sehr an Wahrscheinlichkeit einbüße.
In der Seidenindustrie wurden im Jahr 1922 insgesamt 20,665

weibliche Arbeiter beschäftigt oder 75,1 o/o der Gesamtzahl, gegen-
über 77,5o/o im Jahr 1918 und 78,70/0 im Jahr 1911. (Für
sämtliche Fabrikindustrien stellte sich im Jahr 1922 das Verhält-
nis der weiblichen Arbeiter auf 400/0.) Der Rückgang der weib-
liehen Arbeiterschaft in der Seidenindustrie steht im Gegensatz
zu dem Ergebnis bei den übrigen Industrien, wo sich in den,

Jahren 1922 und 1918 fast überall eine Zunahme der weiblichen
Arbeitskräfte gegenüber 1911 feststellen läßt. Die Ursache mag,
nach Herrn Lienhard, in dem Umstand begründet liegen, daß

die Seidenfärbereien, in denen die größte Zahl der männlichen
Arbeiter beschäftigt wird, ihre Leute zum größten Teil auch

während der Krise behielten, da es sich dabei in der Haupt-
sache um qualifizierte Arbeiter handle, die beim Wiederaufblühen
der Industrie nicht so leicht erhältlich seien. Beim Rückgang
der weiblichen Arbeiter spiele ferner der außerordentlich geringe
Beschäftigungsgrad in den Windereien und Zwirnereien von Roh-
seide eine bedeutende Rolle; hier konnten Entlassungen ohne
Rücksicht auf die spätere Gestaltung der Verhältnisse viel eher

vorgenommen werden als bei den in der Seidenbranche tätigen
Männern, woraus sich denn auch die Verschiebung in der Zahl
der beiden Geschlechter zugunsten des männlichen erklären lasse.

Dieser Begründung mag beigefügt werden, daß in Zeiten der

Arbeitslosigkeit, wie im Jahr 1922, bei Entlassungen nach Mög-
lichkeit auf männliche Arbeiter, sofern es sich um Familien-
väter handelt, Rücksicht genommen wird. Es sei ferner darauf
hingewiesen, daß die Art der in den letzten Jahren eingeführten
Artikel und auch die neuen Stühle, gegen früher vielfach höhere

Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des. Arbeiters stellen,
was die Anwerbung männlichen Personals bis zu.einem gewissen
Grade begünstigt.'

Zum Schlüsse sei der Arbeit des Herrn Lienhard noch ent-
nommen, daß im Jahr 1922 in der Seidenindustrie 90/0 der Ge-
samtfabrikarbeiterschaft beschäftigt waren, gegen 9,5 0/0 im Jahr
1911. Mit den schon erwähnten 27,500 Arbeitern steht die Seiden-
industrie an vierter Stelle; sie wird inbezug auf die Arbeiterzahl
übertroffen von der Maschinenindustrie mit 49,918, der Baum-
Wollindustrie mit 32,265 und der Konfektions- und Ausrüstungs-
industrie mit 31,391 Arbeitern; auf dem Fuße folgt ihr die
Uhrenmacherei und Bijouterie mit 27,496 Arbeitern.

Handelsnachrichten: v
Ausfuhr von Seidenwaren aus dem Konsularbezirk Zürich

nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika:
Juli Januar/Juli

Ganzseidene Gewebe, stückgefärbt Fr. 26,800 Fr. 132,500
Ganzseidene Gewebe, stranggefärbt „ 126,500 „ 962,400
Halbseidene Gewebe, stückgefärbt „ 33,400 „ 144,900
Halbseidene Gewebe, stranggefärbt „ 11,400 „• 120,000
Seidenbeuteltuch „ 109,500 „ 426,100

Handelsabkommen zwischen Frankreich und Deutsch-Oester-
reich. Am 22. Juli 1923 ist die zwischen Frankreich und Deutsch-
Oesterreich am 22. Juni gl. J. abgeschlossene Handelsüberein-
kunft in Kraft getreten. Ihre Dauer ist vorerst auf ein Jahr
festgesetzt, nach welchem Zeitraum eine dreimonatliche Kündi-
gungsfrist Platz greift. In der Hauptsache sichert das Abkom-
men den Erzeugnissen beider Länder die Meistbegünstigung, doch
sind auf beiden Vertragsseiten noch besondere Bestimmungen
vorgesehen. So hat Oesterreich Zollermäßigungen für eine be-
schränkte Zahl von Artikeln eingeräumt. Zu diesen gehören auch
einzeln aufgeführte ganzseidene Gewebe aus- der T.-No.
250 des österreichischen Tarifs, nämlich:

r» «j r» k GoldkronenGanzseidene Gewebe füriookg
a) glatt:

anders als schwarz gefärbt, oder im Strang gefärbt 1000.—
bedruckt 1250.—

b) façonniert:
nicht gefärbt oder schwarz gefärbt 1100.—

farbig, stranggefärbt 1200.—
bedruckt 1350.—

Den heute geltenden Ansätzen gegenüber, die für ganzseidene
Gewebe, glatt, einen Zoll von 1200 Goldkronen und für façon-
nierte Gewebe einen solchen von 1250 Goldkronen vorsehen, kann

nur zum Teil von Ermäßigungen gesprochen werden; wohl aber
ist zu berücksichtigen, daß die österreichische Regierung im

Begriffe ist, einen neuen Zolltarif aufzustellen, der erheblich höhere
Ansätze bringen soll, sodaß sich Frankreich wenigstens diesen

künftigen Zöllen gegenüber ansehnliche Zugeständnisse gesichert
haben dürfte.

Da in der Handelsübereinkunft ausdrücklich von im Faden

gefärbter Ware gesprochen wird, so läßt dies darauf schließen,
daß der neue österreichische Tarif einen Unterschied zwischen

im Strang und im Stück gefärbter Ware machen wird, was bis-
her nicht der Fall war.

Erwähnt sei noch, daß Oesterreich das Einfuhrverbot für
N ä h- und Stickseiden in Aufmachung für den Kleinverkauf
aus natürlicher und aus Kunstseide aufhebt und diese Ware
innerhalb eines Kontingentes und auf Grund von Einfuhrgesuchen
für den Absatz in Oesterreich freigibt.

Aus den französischen Zugeständnissen sei erwähnt, daß

Wirkwaren aus Seide oder Kunstseide und auch halbseidene

Wirkwaren österreichischer Erzeugung in einer Menge bis zu
1000 kg zum französischen Minimaltarif zugelassen werden; die
diese Menge überschreitende Einfuhr unterliegt wiederum dem

Generalzoll.
Endlich darf hervorgehoben werden, daß tür das Visum der

U rsprungszeugnisse durch die Behörde des Empfangs-
Staates keine Gebühr erhoben werden soll. Es wäre zu wünschen,
daß diese Neuerung allgemein Platz greift.

In diesem Zusammenhang sei noch mitgeteilt, daß der

italienisch-österreichische Handelsvertrag vom
28. April 1923 (siehe Juli-Nummer der „Mitteilungen") am 15-

Juli 1923 in Kraft getreten ist. Die von Oesterreich in

diesem Vertrag Italien gegenüber eingeräumten Zölle für ganz-
und halbseidene Gewebe, bilden eine Ergänzung zu den obge-

nannten Ansätzen des Handelsabkommens mit Frankreich.

Kanadisch-französisches Handelsübereinkommen. In der April-
nummer der „Mitteilungen" wurden auf Grund des am 15. De-
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zember 1922 zwischen Kanada und Frankreich abgeschlossenen,
aber damals von den Parlamenten noch nicht ratifizierten Han-
delsvertrages,. die Frankreich für Seidenwaren zugestandenen Er-
mäßigungen des kanadischen Zwischentarifs angeführt. Seither
haben die gesetzgebenden Behörden der beiden Staaten den Ver-
trag gutgeheißen und es ist dessen Inkraftsetzung auf Anfang
September 1923 zu erwarten.

Was die Ansätze anbetrifft, so hat jedoch inzwischen Kanada
für eine Anzahl Positionen eine Erhöhung des Zwischentarifs von
bisher 271/2O/0 auf 32i/2°/o v. W. vorgenommen. Ferner ist in
Richtigstellung der Angaben in der erwähnten Nummer der „Mit-
teilungen" zu bemerken, daß, soweit es sich nicht um die söge-
nannten konsolidierten Zugeständnisse handelt, die Frankreich
eingeräumte Zollermäßigung von IO0/0 den Zwischentarif nicht
in absoluter Form um diesen Betrag erniedrigt, sondern' nur im
Verhältnis von IO0/0. Demgemäß würden sich für die wichtigsten
Positionen der Seidenkategorie, einschließlich derjenigen, die durch
das französisch-kanadische Abkommen nicht berührt worden sind,
die tatsächlich zur Anwendung kommenden Ansätze folgender-
maßen stellen, wobei die konsolidierten Ansätze mit einem Stern
bezeichnet sind:

Neuer Zwischen-
T.-No. Vertragszoll tarif

in Prozenten vom Wert
aus
581 Samt und Plüsch aus Seide, in Breite von

nicht mehr als 24 Zoll * 20 321/2
Seidenwaren (silk fabrics), in Breite von

nicht mehr als 26 Zoll * 20 321/2

Seidengewebe, sowie Samt und Plüsch
(silk fabrics), in' Breite von mehr als
27 Zoll

'

291/4, 321/2
581a Seidengewebe, roh, weder gekocht noch

gebleicht, nicht weniger als 20 Zoll breit,
wenn zum Zwecke des Färbens oder
Ausrüstens nach Kanada eingeführt, ge-
maß den Vorschriften der Zollverwaltung 221/2 221/2

582 Ganz- und halbseidene Bänder * 25 321,2
583a Kunstseidengarne oder -Gespinste, ein-

fach, ungefärbt 171/2 171/2
583b desgl., gefärbt 221/2 221/2
583c Gewebe aus Kunstseide oder in denen die

Kunstseide dem Werte nach den Haupt-
bestandteil bildet 321/2 321/2

579 Näh- und Stickseide 20/4 221/2
583 Seidene Konfektion usf. (Manufactures of

silk), auch wenn die Seide dem Werte
nach vorherrscht 30 35

Diese Ansätze, die immerhin unter dem Vorbehalt der end-
gültigen Veröffentlichung des französisch-kanadischen Handels-
abkommens zur Kenntnis gebracht werden, bringen, infolge der
erwähnten Erhöhung des Zwischentarifs, den bisherigen Zöllen
gegenüber keine Ermäßigung, soweit es sich nicht um die kon-
solidierten Ansätze handelt. Endlich steht, wie dem schweren-
sehen Handelsamtsblatt zu entnehmen ist, heute noch nicht fest,
ob inbezug auf die neuen Kunstseidepositionen der Tarifnummer
583, auf schweizerische Waren der Zwischentarif oder aber der
Generaltarif Anwendung findet, der 35«/o vom Wert beträgt.

Der Außenhandel Japans, -ö- Am Schluß des ersten Halb-
jahres 1923 wies die Handelsbilanz Japans ein noch nie er-
reichtes Passivum auf. Schon das letzte Jahr begann mit einem
ungeheuren Ueberschuß des Importes über den Export. Während
des 5. und 6. Monats trat aber eine Besserung ein und in der
zweiten Hälfte übertraf sogar der Export den Import, sodaß
die Gesamtbilanz nicht so ungünstig ausfiel, als wie anfänglich
erwartet wurde. Während der letzten sechs Monate dieses Jahres
zeigen jedoch die Einfuhren wieder eine gewaltige Zunahme und
verursachten eine Bilanz mit einem Passivum von 394 Millionen
Yen. Die Zahlen für das erste Semester -der beiden Jahre
1922 und 1923 ergeben folgendes Bild:

1922 1923

Export 735,944 000 Yen 713,888,000 Yen
Import 1,105,706,000 Yen 1,107,978,000 Yen
Passivum 369,762,000 Yen 394,090,000 Yen

Nach dem Tokio-Korrespondent des „Ecoriömist" ist die Ver-
minderung des Exportes hauptsächlich dem Nachlassen der U.
S. A. in ihren Aufträgen : für Rohseide zuzuschreiben in Ver-
bindung mit dem Versuche Chinas, Waren japanischer Pro-
venienz so viel als möglich zu boykottieren.

Ein Teil der Verminderung des Exportes ist auch zuzu-
schreiben der künstlichen Hochhaltung der Preise, was bis zu

einem gewissen Grade an der Verringerung des Exportes von
Kupfer und Kohle schuld ist.. Auch Cement und Baumwoll-
waren haben eine Einbuße am Export erlitten.

Anderseits weist beim Import Rohbaumwolle eine gewaltige
Zunahme auf: sie beziffert sich auf 92,350,000 Yen.

In der Regel bessert sich zwar der Export in der zweiten
Hälfte des Jahres; aber es müßte schon eine beispiellose Nach-
frage seitens der U. S. A. und Chinas, den beiden Hauptabsatz-
gebieten, einsetzen, wenn das Jahr 1923 nicht noch mit eiher
größeren passiven Handelsbilanz zu Ende gehen sollte als das
Jahr 1922.

Der Dollar in der deutschen Textilindustrie, -ö- 1. Die Ver-
triebsgesellschaft deutscher Baumwoll -Nähfadenfabri-
ken in München hat nach der Textilwoche neue Lieferungs-
bedingungen festgesetzt. Die bisherigen Grundpreise sind so
abgeändert worden, daß sie sich nicht mehr mit einem jeweiligen,
von der Vertriebsgesellschaft nach Prozenten festzustellenden Preis-
aufschlag, sondern mit einem Multiplikator verstehen, der sich mit
dem jeweiligen amtlichen Berliner Dollarkurs verändert. Dieser Mul-
tiplikator ist gleich einem Tausendstel des amtlichen Briefkurses
des Dollars vom Vortage der Zahlung. Dabei werden nur die
vollen Tausendstel des Kurses berechnet und die Hunderter,
Zehner und Einer des Kurses fortgelassen.

Die Preise verstehen sich ohne Abzug für Barzahlung und
sind nach der Multiplikation zahlbar in Papiermark innerhalb
einer Woche vom Tage der Rechnung. Ein geringerer Multipli-
kator, der sich nach dem Dollarkurs vom 6. Tage nach Rech-
nungsdatum ergibt, wird bei Zielüberschreitungen nicht gerechnet.

2. Die wirtschaftliche Vereinigung deutscher Krawatten-
fabrikanten hat ebenfalls neue Verkaufs- und Lieferungs-
bedingungen festgesetzt. Die Rechnungen werden in Dollar aus-
gestellt. Die Zahlung erfolgt in Papiermark und zwar zum Kurse
des der Zahlung vorausgehenden Tages. Vorauszahlungen wer-
den gleichfalls zum Kurse des der Zahlung bezw. bei Bank-
Überweisungen des dem Eingangstage vorausgehenden Tages
vernechnet. Die Rechnungen sind zahlbar zehn Tage nach Rech-
nungsdatum mit 20/0; Respekttage dürfen nicht gewährt werden.
Vorzinsen werden mit 5"/o, Verzugszinsen mit 90/0 berechnet.

Der holländische Gulden als Preisbasis, -ö- Der Verband
deutscher Mützenfabrikanten hat nach der „Textilwoche" mit
Wirkung vom 3. August neue Zahlungsbedingungen festgesetzt.
Lieferungen vom 1. bis 15'. eines Monats sind zahlbar am 22. des-
selben Monats mit 2»/o Kassaskonto; Lieferungen vom 16. bis
Schluß eines Monats sind zahlbar am 7. des darauffolgenden
Monats mit 2»/o Kassaskonto. Der Preis ist in h o 11 ä n d i-
sehen Gulden gestellt und zahlbar bei Fälligkeit in Papier-
mark, umgerechnet zum amtlichen Briefkurs, der einen Tag vor
Eingang der Zahlung an der Berliner Börse notiert wird. Findet
an diesem Tage keine amtliche Notiz statt, so wird die darauf-
folgende amtliche Notiz der Umrechnung zu Grunde gelegt. Nach
Ablauf des Fälligkeitstermines sind nicht nur. die konditions-
gemäßen Verzugszinse zu zahlen; es ist vielmehr einer Ver-
schlechterung der Mark gegenüber dem Fälligkeitstage der Rech-

nung die Geldentwertungsdifferenz dem Lieferanten zu vergüten
und zwar berechnet nach dem amtlichen Berliner Briefkurs des
Gulden vom Vortage der Zahlung zwischen Fälligkeits- und
Zahltag.

Anwendung des Wortes „Seide" für Textilwaren in England.
Der Vorstand der Seidenindustrie-Gesellschaft für
Grofi-Britannien und Irland hat sich in seiner Sitzung
vom 9. Mai 1923 mit der Frage des Gebrauchs des Wortes'
„Seide" (Silk) im Zusammenhang mit der Benennung von Textil-
waren befaßt. Er ist zu diesem Vorgehen veranlaßt worden'
durch die häufigen Klagen, die infolge unrichtiger oder miß-
verständlicher Bezeichnung der Seidenwaren laut geworden sind.
Die nachfolgenden, vom Vorstand aufgestellten Um schrei-
bungen sollen nunmehr den Verkäufern von Seidenwaren als
Richtschnur dienen bei der Bezeichnung der Erzeugnisse. Der
Vorstand wird ferner bei einlaufenden Beschwerden, die sich
auf die Vorschriften des Handelsministeriums im Zusammen-
hang mit der „Merchandise Marks Act" stützen in Fällen, in
denen ihm ein Einschreiten gerechtfertigt erscheint, rechtlich vor-
gehen, gemäß den gesetzlichen Vorschriften und den von; ihm
aufgestellten Definitionen.

Eine Abschrift dieser Definitionen ist sämtlichen englischen
Händelskammern, wie auch den Handelskammern von Lyon, Zü-
rieh, Mailand und der Seidenindustrie-Gesellschaft in Newyork
zugestellt worden. Die Definitionen lauten folgendermaßen :

1: Unter „Seide" (Silk) ist das natürliche Erzeugnis der
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Seidenraupe zu verstehen, sei es unverarbeitete (net Silk), oder
gesponnene Seide (spun Silk).

2. Die Bezeichnung von gewobener oder gewirkter Ware
(Woven or Knitted Textiles) und daraus hergestellten' Artikeln
als Seide kann nur dann in Frage kommen, wenn im Erzeug-
nis kein anderes Gespinst als Seide enthalten ist. Sie können-
auch als reine Seidenwaren (pure Silk Goods) bezeichnet werden,
wenn sie keine Zinnerschwerung und keine irgendwie anders ge-
artete Erschwerung aufweisen, als diejenige, die einen wesent-
liehen Bestandteil der Färberei oder Ausrüstung bildet.

3. Das Wort „Seide" (Silk) kann auch für Artikel verwendet
werden, die Seide und andere Gespinste enthalten, vorausgesetzt,
daß letztere deutlich bezeichnet seien, wie z. B. Taffetas mit
Seidenkette (Silk Warp Taffeta), Popeline mit Seidenkette (Silk
Warp Poplin), Seiden-Pol-Samt (Silk Pile Velvet), Halbseide (Silk
Mixture), Union-Seide (Silk-Union), Seidenstrümpfe mit Baum-
wollfuß (Silk Stockings with lisle thread feet) usf.

4. Kurzwaren (Smallwares). Gewisse Kurzwaren, die Seide
mit andern Gespinsten enthalten (wie die sog. Parisergürtel,
Besatzschnüre, Brillenschnürchen usf.) sind aus langer Gewohn-
heit als „Silks" bekannt. Sie sollen jedoch nur dann auf die
Bezeichnung „Seide" Anspruch haben, wenn es sich um einen
seit langem anerkannten Brauch handelt; andernfalls gelten auch
für diese Artikel die oben angeführten Bestimmungen.

Aufhebung des lettländischen Flachsmonopols, -ö- Die Er-
richtung eines Monopols war seinerzeit von der Regierung für
notwendig erachtet worden, um durch ständige Staatskontrolle
für eine wesentliche Verbesserung des Flachses in Lettland zu

sorgen und durch gute Preise Anreiz zur Ausdehnung der
Flachskultur zu bieten. In verhältnismäßig kurzer Zeit hat nun die
Flachskultur in Lettland besondere Blüte erreicht. Die Anbau-
fläche nimmt fortgesetzt an Ausdehnung zu; ebenso befinden
sich die Bearbeitungsverfahren in einem andauernden, Fluß der
besseren technischen Entwicklung.

Man kann nun annehmen, daß die lettische Flachskultur
im Lande festen Boden gewonnen hat und sich auf dem Welt-
markt bereits eine beachtete Position sicherte, weshalb die Re-

gierung sich mit dem Gedanken trägt, das Flachsmonopol auf
den kommenden Herbst aufzuheben. Ganz wird zwar der Staat
die Kontrolle des Flachsmarktes voraussichtlich nicht aus der
Hand geben, wenn er auch überzeugt ist, daß Privatwirtschaft-
liehe Methoden den Flachsbauern einen höhern Preis sichern
als die gegenwärtige Staatsregie. Ebenso wie bei Butter und
andern Exportartikeln werden voraussichtlich staatliche Kontrollen
über den Ausfuhrflachs eingerichtet, die Minderansprüche an
Güte stellen und den Flachs klassifizieren werden, damit der
Weltmarktpreis des lettländischen Flachses durch die Güte des

Erzeugnisses gesichert bleibt. Als Vorbereitung für die erwartete
Aufhebung des Flachsmonopols können nach der Handelszeitung
des Berliner Tageblattes die Zusammenschlüsse Privatwirtschaft-
lieber und kooperativer Unternehmungen auf diesem Gebiete

gelten die bereits zustande gekommen sind und voraussichtlich
in einer privaten Landeszentrale zusammenlaufen werden.

Vertragstreue und Geschäftsmoral, -ö- Der Geschäftsführer
der dfeutsch-schwedischen Interessenvertretung G. m. b. H. in

Berlin, E. Liljewalch, führt unter Aufzählung einzelner Fälle in

der Handelszeitung des Berliner Tageblattes aus, wie in den

Kreisen des ausländischen Handels vielfach geklagt wird über das
Sinken- der Geschäftsmoral des deutschen Kaufmanns und Indu-
striellen. Es habe aber den Anschein, als ob man in der deut-
sehen Geschäftswelt diese Klage bei weitem nicht ernst genug
nimmt, indem dabei nur in Mark abgeschlossene Geschäfte in

Frage kämen, also Aufträge, deren Erfüllung zu dem vereinbarten
Markpreise angesichts des Marksturzes dem deutschen Lieferanten
enorme Verluste bringen würden. Die gleichen Methoden der
nachträglichen willkürlichen Preiserhöhungen werden neuerdilngs
jedoch auch bei den in fremden Valuten abgeschlossenen Ge-
Schäften angewandt.

Zur Beseitigung solcher Mißstände macht E. Liljewalch fol-
gende Anregung: Der Zentralverband der deutschen Industrie
und die Organisation der deutschen Handelskammern gründen
mit dem Sitz in Berlin eine Beschwerdestelle für die An
bringung und Untersuchung von Beschwerden über nicht korrekte
Vertragserfüllung gegenüber dem Ausland. Wird eine Beschwerde
für begründet erachtet und versteht sich die schuldige Firma
nicht binnen einer kurz z:u bemessenden Frist zur Schuldlos-
haltung. des Beschwerdeführers, so wäre eventuell auf Grund
einer zu erlassenden Verordnung über die schuldige Firma A u s-

fuhrsperre zu verhängen, unbeschadet natürlich des Rechtes

des ausländischen Gegenkontrahenten, seine Rechte im Prozeß-
wegé zu wahren.

Würden so die berufenen Verbände der Industrie und des
Handels im Einvernehmen mit den die Ausfuhr überwachenden
Behörden sich aller berechtigten Beschwerden annehmen, so
könnte dies sehr rasch die Folge haben, daß das alte Vertrauen
zur deutschen Leistungsfähigkeit und deutschen Reellität zurück-
kehrt.

f Industrielle Nachrichten Ï!

Umsätze der bedeutendsten europäischen Seidentrocknungs-
Anstalten im Monat Juli:

1923 1922 Jan./Juli 1923

Mailand kg 428,020 458,219 3,158,032
Lyon „ 306,478 491,834 2,774,845
Zürich „ 47,633 102 643 502,765
Basel „ 15,063 37 331 175,459
St. Etienne „ 19,971 39,214 240,081
Turin „ 16,529 24 328 201,510
Como „ 18,247 29,372 165,545

Schweiz.

Großfeuer in einer Spinnerei. Am 24. August brach in einem
Saale der Spinnerei und Weberei Stoffel & Cie. in Mels durch
Funkenwurf des Transmissionsriemens Feuer aus. Dank der Be-
sonnenheit der freiwilligen Fabrikfeuerwehr und der gesamten Ar-
beiterschaft, konnte das Feuer aut den betreffenden Saal be-
schränkt und nach ca. zwei Stunden mühevoller Arbeit bewältigt
werden. Die Maschinen des Saales sind zerstört; die übrigen
Säle haben unter dem Wasser sehr stark gelitten, sodaß der
Gesamtschaden in die Hunderttausende geht. Durch den Brand
wurden ca. 3000 Spindeln zerstört und etwa 11,000 beschädigt.
Die gewaltigen Fabrikanlagen sind für 6 Millionen Franken ver-
sichert. Im Betriebe stehen zurzeit 900 Webstühle und 21,000

Spindeln.

Neue Industrie. Wie wir vernehmen, hat die Firma Bossik,
Kunstseidenwerke A.-G. in Zürich, die Fabrik Arthur Rieter
A.-G. (früher Bächtold & Cie.) im Klosterareal Feldbach (Thür-
galt) angekauft zum Betrieb einer Kunstseidenfabrik, in welche?'

etwa 1000 Arbeiter beschäftigt werden sollen. Die Gemeinden
sollen dem neuen Unternehmen auf zehn jähre hinaus mit
wesentlichen Steuererleichterungen entgegengekommen sein.

Frankreich.

Entfaltung der Textilindustrie in den Nachkriegsjahren. Wir

Seidentrocknungs-Anstalt Basel
Betriebsflbersicht vom Monat Juli 1923

Konditioniert
und netto gewogen

Jt
1923

Ii
1922

Januar
1923

-Juli
1922

Kilo Kilo Kilo Kilo

Organzin
Trame
Grège
Divers

9,253
4,038
1,772

17,974
10,827

8,530

109,461

52,812
13,035

151

169,664
75,775
46,369

1,328

15,063 37,331 175,459 293,136

Untersuchung
in

Titre
Nach-

messung
Zwirn

Elastizi-
tät und
Stärke

Abkoch-

ung

Proben Proben Proben Proben No.

Organzin
Trame
Grège
Schappe
Divers

3,584
2,300

668

1,965 m

160

20

475

720

280

420

ï
6

8

8,517 m 655 1,420 15

BASEL, den 31. Juli 1923. Der Direktor; J. Oertli.
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